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1.Beiblntt Be iblat t zur ParlntJ.cntsko rl'C3 pondenz 0 

I 

Beschwerde gegen Entscheidungen nac~~~'::l Wähl'ul1gg~~llUtzgcsetz. 

A n fra g e ben n t war t u n g. 

Auf die Anfrage der Abg.DrQP i t t ern a n n und Genossen, 

betreffend Entscheidungen auf Grund dcsWährungsschutzgesetzes, teilt 

Bundesninister Dr.M ~ r gar ~ t h 0. unter Hinweis auf eine (von uns an 
. die ~lo~c~e Sache betreffende 

8.l.1Eirz 1950 verbffentllcfit. e) l'mfrage beantwortung folgendes ni t: 

Das nundesninisteriu1:.l fÜr Finrmzcl1 unterzieht alle ein("- lnufend0ll 

Beschw.erden (Berufungen) gegcn Entscheidungen nach § 10 und § 9 Abs .2, 

Währungsschutzgesetz, einer eingehenden ÜbcrprÜ1hng. Dabei wird auch der in 

den Erkenntnis des Verwaltuuesgorichtshofes von l8<>Novenber 1949, Z .• 1028/49, 

ausgesprochenen Rechtsansicht Reohnung getragen, inden die einzelnen Rückbuchungs­

fälle einer GesD.L,tbeurteilung nach den Richtlinien des Gesetzes unterzogen wer­

den. tlie aber schon in den Erkenntnis des Verwaltungsgerichtsh0fe~ festgestell t 

wurde Ul'ld die Pro.xis erwcist, -wird o.utOC1O'inG wesentliche VcrlJ.inderung der Er­

werbsfähigkeit den Betroffenen häufig nicht hindorn, GÜ1 zur Bestreitung ·der 

Kosten des notwendigei1 Lcbensuntc rhalt es ausreichendes Arbei tseinkoOf'Jen zu 

erzielen. Es kOr.Jnt dabei auf die Berufsstellung, Vorbilcl1.mg.und die sonstigen' 

pcrsanlichen und Farlilienvcrhäl tnisse des Antragstellers an. 

Die von den Finanzbehörden als Grenze e..ngenoIJr.1ene Erwerbsverd.n­

darung UD zwei Dritt el i oder anders ausgedrückt 66 2/3 %, stellt eine interllc 

Richtlinie dar, die wohl bei Bewilliguntfn'er keineswegs bei Abweisungen nus­

nnhnslos angewendet wurde, da. vor einer Abweisung die gesanten für die Ililck­

buchung gesetzlich rJo.ssgebcndel1 Unstände den Entscheidungen zugrundd geleet 

wurden. 

Die. Richtlinie einer für den Degriff "Invalidität" ,festgesetzten 

perzentuellen Erwerbsninderung ha.t das Bundesninisteriun für Finanzen no.ch 

vorhorgehender Fühlungn&l.hl:1c nit" den BundesrJiniste riuJ:1 für soziale Verymltung. 

a;ld. dienlich betrachtet. l~uch die zur Zeit des Inkrafttretens des Währunes­

schutzgesctzes geltende Rciohsversicherungsordnung ha.t in § 1254 den Begriff 

der Invalidität oi t einer best irmten Grenze w:lschrieben: 

"Als invalide eilt der Versicherte, <der infolge von ICra.nkheit OdOl' 
anderen Gebrechen oderScllwäche seiner körperlichem oder Geistigen Kräfte nicht 
itlsta.nde ist, durch eine Tätiekeit, die seinon Kräften und Fähigkeiten ent­
spricht und ihn unter billiger BerücksichtiGung seiner Ausbildung und seines 
bisherigen DelIUfs zugenutet werden kmm, ein Drittel dessen zu erwerben; Wo.s 
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2.De:l.blatt Beiblntt zur Pnrl.ru:lentskorrespondcl1z, 

körperlich und geistig gesunde Personen derselben Art ait ähnlicher Ausbildune 
in' derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen pflcgeno" 

nesgleichen legt dns Kriegsopforvcrsoreungsgcsetz, DGBl.Nr.197/1949, 

10 § loi Abs.4 in Verbindung ni~ § 11 die Abstufung dl!r Versehrtengra.de in . . 

Hundertsätzen f~~st und knüpft dnrun den gcsützlicl1cn Anspruch nuf eine Fürsorge-

rente" 
Ich nöchte sowohl uus stnatspolitischen als auch uus Gründen der 

Menschlichkeit darauf hinweisen, dass es falsch wäre, bei jenen Personen neue, 

wahrscheinlich vergebliohe Hoffnungell zu wecken, deren Ansuchen trotz Prüfune in 

drei Instnnzon - denn die AusschöpfunG des Instanzenweges durch die Rückbuchungs­

werber war die ReGel - abgelehnt werden nusstcn. 

Es isf}~5ch folgendes _zu erwägen: 

Die Rückbuchung so) :~:.:.:; Personon, die nuch der;1 Wtlhrungsschutzeesctz 

ihre Sperrguthaben einbüssen aussten, jedoch bis zun Inkrnfttreten des Währungs­

schutzgcsctzesgcnäss § 13 des SchillineecsetzQs Anspruch nuf J\bhebung von 150 S 

nonntlich zur hufrechterhnltunc ihrer sonst Gefährdeten Lebensführune hatten, 

diesen finnnziellen Rückhalt nicht übergnngslos nit eino1:1 Schlag entziehen. 

Dj,.c th.s~snQ.hne des§ 10. Währunesschutz~csetz, stellt~ daher ... wia dU{}h der 

Verwn1 tungsgorichtshof in se inon Entscheiduneen vriederhol t ZU1:1 Ausdruck bro.ohte -

oine Übcrbrüökungshilfe für die folgenden 10 Monate dar, dn.Lii t. während diesel.' 

Zeit für den weit~renLebensuntcl'halt vorgesoret werddn konnte. Diese 10 f.'Ion~'l.tc 

sind bereits seit Dezenbor 19~8 abgolaufen. Gesetzliche Mnssnohnen, wie die des 

'I"lährungssohutzgesetzcs, die nach so grossen wirtschaftlichen Erschütterungen un·· 

verl".lcidlich sind, brinGen nnturGenüss inner Härten ni t sich. Die Venvo.l tung l:lUSS 

-darnuf bedacht: sein, diese Karten in nÖGlichst engen Grenzen zu halten. Dns hat 

die Finanzvenvaltung bei der Handhabung des § 10, TIährungsschutzeesetz, in 

reichen ldnsse bewiesen. Sie hat eine wegen der Vielznhlder Anträge teilweise 

vereinheitlichte Beurteilung .der Fälle in den 3,inne durchgeführt, dass die 

Interessen der erwerbslosen Devölkerul1[:;skreise gewa.hrt wurden. Den Deweis 

dafür bietet die Zahl der bewilligten Rückbuchungen, die fast 300.000 erreicht. 

Diese Zahl stallt einen sehr hohen Prozentsa.tz aller jener Personen dar, die 

zur Zeit de~ Inkrafttretens des SchillinSßese tzes und der notwendi G ge'\70rdene11 

SchaffUllG des Sperrguthabens sowie nuch deren teilweisen ~bhebung genäss § 13, 

Schillinegesetz, überhaupt noch über SpnreinlaGen verfügten. 

-.-.--11;1-
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